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1 PRÄAMBEL 
 

In Deutschland stellt der demografische Wandel eine große Herausforderung dar. 

Deshalb hat der Gesetzgeber die Kommunen verpflichtet, ein Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept zu erstellen. Es muss auf veränderte Bedürfnisse und Erwartungen 

reagiert und die Seniorenarbeit neu strukturiert werden. Neben der Bereitstellung von 

notwendigen ambulanten, teil- und vollstationären Diensten und Einrichtungen sind 

viele weitere Aspekte zu berücksichtigen. Politisches Ziel ist unter anderem, den 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ umzusetzen. Hierzu gehören Anpassungen in der 

Infrastruktur, neue Wohnangebote, ein funktionierendes Beratungssystem, 

Prävention, Freizeitgestaltung und gesellschaftliche Teilhabe, Aufbau von 

ehrenamtlichen Strukturen, Hilfestellungen für pflegende Angehörige, Angebote für 

besondere Bedürfnisse und Zielgruppen, die Koordination, Vernetzung und 

Steuerung von Angeboten und eine funktionierende Hospiz- und Palliativversorgung. 

 

Im hier vorliegenden Seniorenpolitischen Gesamtkonzept werden für die Stadt 

Kaufbeuren zu den oben genannten Punkten Aussagen getroffen, Wege und Mittel 

aufgezeigt, wie die Ziele erreicht werden können und ein Zeitplan für die Umsetzung 

vorgeschlagen. Anhand dieses Konzeptes, das als weiter zu entwickelndes Projekt 

zu verstehen ist und immer wieder evaluiert werden muss, soll der Seniorenpolitik ein 

Leitfaden an die Hand gegeben werden. Die Umsetzung ist ein ständiger Prozess bei 

dem Prioritäten gesetzt und gegebenenfalls Ziele neu formuliert werden müssen.  

 

Der Seniorenbeirat und die Verwaltung der Stadt Kaufbeuren haben unter 

Einbindung von Senioren und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen das 

Seniorenpolitische Gesamtkonzept erarbeitet und werden dieses fortentwickeln.  
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2 Grundlagen 
 

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen für die Erstellung des Senioren-

politischen Gesamtkonzeptes erläutert.  

 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

 

Ausgangspunkt für die Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes ist der 

Art. 69 AGSG. Hier werden auch Form und Inhalte näher beschrieben.  

 

2.1.1 Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG 

 

Der Wortlaut des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) „Art. 69 Be-

darfsermittlung“ ist wie folgt: 

„(1) Die nach den Art. 71, 72 und 73 zuständigen Aufgabenträger (Anm. des Ver-  

fassers: ambulante Einrichtungen, teilstationäre Einrichtungen sowie 

Einrichtungen der Kurzzeitpflege und vollstationäre Einrichtungen) stellen im 

Benehmen mit den Gemeinden, den örtlichen und regionalen 

Arbeitsgemeinschaften der Pflegekassen, den überörtlichen Trägern der 

Sozialhilfe und den Trägern der Pflegeeinrichtungen den für ihren Bereich 

erforderlichen längerfristigen Bedarf an Pflegeeinrichtungen fest. 

(2) Die Bedarfsermittlung ist Bestandteil eines integrativen, regionalen Senioren-

politischen Gesamtkonzeptes, das nach dem Grundsatz“ ambulant vor stationär“ 

die Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen 

sowie neue Wohn- und Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige Menschen im 

ambulanten Bereich umfasst.“1 

 

                                            
1 Art. 69 AGSG vom 08.12.2006, zuletzt geändert am 22.07.2008 
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Die Aussagen des Absatz 1 sind im Vergleich mit dem früher gültigen AVPflegeVG 

(Ausführungsverordnung Pflegeversicherungsgesetz) gleich geblieben. Neu ist die im 

Absatz 2 getroffene Aussage, dass die Bedarfsermittlung Bestandteil eines integrati-

ven, regionalen Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes ist. Der Grundsatz „ambulant 

vor stationär“ ist nun gesetzlich festgeschrieben. Die Lebenswelt älterer Menschen 

mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und Pflegeformen 

sind gefragt – mit Schwerpunkt ambulante Versorgung.  

 

2.1.2 Altenhilfe im § 71 SGB XII 

 

Im Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) ist die Verpflichtung der Kreisfreien Städte zur 

„Altenhilfe“ unter § 71 wie folgt festgeschrieben:  

„(1) Alten Menschen soll außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen 

dieses Buches Altenhilfe gewährt  werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, 

Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder 

zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der 

Gemeinschaft teilzunehmen.  

(2) Als Leistungen der Altenhilfe kommen insbesondere in Betracht: 

1. Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn 

sie vom alten Menschen gewünscht wird, 

2. Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Be-

dürfnissen des alten Menschen entspricht, 

3. Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung, 

die der Betreuung alter Menschen dient, insbesondere bei der Beschaffung eines 

geeigneten Heimplatzes, 

4. Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme 

altersgerechter Dienste, 

5. Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der 

Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter 

Menschen dienen, 

6. Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen 

ermöglichen.  

(3) Leistungen nach Absatz 1 sollen auch erbracht werden, wenn sie der Vorberei-

tung auf das Alter dienen. 
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(4) Altenhilfe soll ohne Rücksicht auf vorhandenes Einkommen oder Vermögen 

geleistet werden, soweit im Einzelfall Beratung und Unterstützung erforderlich 

sind.“2 

 

2.2 Zielsetzung 

 

Mit dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept wird individuell auf die Bedürfnisse der 

älteren Menschen der Stadt Kaufbeuren eingegangen. Für einzelne Handlungsfelder 

werden konkrete Vorschläge unterbreitet. Neue Konzepte und Angebote sollen ange-

regt und entwickelt werden. Dabei sind Ressourcen und örtliche Besonderheiten zu 

berücksichtigen und einzubeziehen. 

 

Der bisherige Altenhilfeplan3 hatte nur den Hilfe- und Unterstützungsbedarf von 

Senioren im Blick. Im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept wird der Fokus erweitert 

indem zusätzlich Potentiale und Ressourcen der Senioren mit einbezogen werden. In 

den einzelnen Handlungsfeldern wird einerseits geprüft, wo die jüngeren, rüstigen 

Senioren ihre Kompetenzen einbringen können und sich an der Ausgestaltung aktiv 

beteiligen können. Andererseits wird dargestellt, welche Rahmenbedingungen erfor-

derlich sind, damit die Versorgung der älteren Menschen mit zunehmendem 

Hilfebedarf gedeckt wird.  

 

Bildlich lässt sich dies wie folgt darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
2 § 71 SGB XII vom 27.12.2003, zuletzt geändert 24.09.2008 
3 Erste Fortschreibung des Altenhilfeplan der Stadt Kaufbeuren  

Seniorenpolitisches  
Gesamtkonzept  
berücksichtigt: 

Potentiale und  
Ressourcen  
der Senioren 

Hilfe- und  
Unterstützungs- 
bedarf 
von Senioren 
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Die Basis für die Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes bildet die Zu-

sammenarbeit von Personen, die in den verschiedenen relevanten Bereichen 

arbeiten, sowie der Beteiligung von älteren Menschen, um umfassend Bedürfnisse 

und Wünsche benennen zu können. 

 

In der Stadt Kaufbeuren leben überdurchschnittlich viele Personen mit Migrations-

hintergrund. In den einzelnen Handlungsfeldern wird dieser Tatsache Rechnung 

getragen, indem bei Bedarf die speziellen Bedürfnisse von Menschen, die aus einem 

anderen Kulturkreis kommen, berücksichtigt werden. Die Mitarbeit von Sprechern 

verschiedener Bevölkerungsgruppen ist für die Erstellung dieser Handlungsfelder 

daher unerlässlich.  

 

Als Leitlinie für die Seniorenarbeit in der Stadt Kaufbeuren zeigt das Senioren-

politische Gesamtkonzept Handlungsfelder für die Stadtpolitik, aber auch für 

Verbände, Vereine, Institutionen und Investoren auf. Dazu gehört neben der 

Bestandsaufnahme des bereits Vorhandenen auch die Entwicklung von Ideen und 

Visionen, was zukünftig erreicht werden kann. Die Stadt Kaufbeuren will weiterhin 

ihre Vorreiterrolle in einer aktiven und zukunftsorientierten Seniorenpolitik und 

Seniorenarbeit beibehalten. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept ist Mittel, dieses 

Ziel weiterhin konsequent umzusetzen. 

 

Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept wird einer ständigen Evaluation und Fort-

schreibung unterliegen. Die Handlungsfelder werden nach Priorität Schritt für Schritt 

erstellt. Je nach Aktualität können einzelne Punkte frühzeitig fortgeschrieben werden, 

andere dagegen haben länger Bestand. Das Expertengremium des Seniorenbeirates 

und die Verwaltung der Stadt Kaufbeuren werden gemeinsam mit den im Senioren-

politischen Gesamtkonzept benannten Gruppen und Trägern in einem ständigen 

Prozess Ziele evaluieren und gegebenenfalls eine Überarbeitung vornehmen.  
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3 Rahmenbedingungen 
 

Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurden für die Er-

stellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes die regionalisierte Bevölkerungs-

vorausberechnung für die Stadt Kaufbeuren 2006 bis 2026 verwendet. Das 

Einwohnermeldeamt der Stadt Kaufbeuren lieferte den Bevölkerungsstand 

31.12.2008, unterteilt nach Stadtteilen, Geschlecht und Altersgruppen. Hierbei 

wurden nur die gemeldeten Erstwohnsitze berücksichtigt. Die Prognosen des 

Statistischen Landesamtes sind auf 100 gerundet. 

 

3.1 Demografischer Wandel im Alter 

 

Verschiedene Publikationen zum Thema demografischer Wandel im Alter machen 

deutlich, wie schwer es ist, Prognosen für die Morbidität im zunehmenden Alter zu 

erstellen. Daher sind sowohl Prognosen, die auf den steigenden Bedarf an Hilfen für 

kranke und pflegebedürftige ältere Menschen zugeschnitten sind, als auch Aussa-

gen, wie lange ältere Menschen rüstig sind und Angebote wahrnehmen oder aktiv 

mitgestalten können, sehr schwierig. 

 

In einer Studie, die sich mit der Häufigkeit von Krankenhausbehandlungen älterer 

Menschen und Pflegebedürftigkeit beschäftigt, wird dies sehr treffend beschrieben:  

 

„Da in der Wissenschaft umstritten ist, ob Menschen bei einem Anstieg der Lebens-

erwartung künftig länger gesund und selbständig leben oder die gewonnenen Jahre 

vermehrt in Krankheit und Pflegebedürftigkeit verbringen, wurden sowohl für die 

Krankenhausbehandlungen als auch für die Pflegebedürftigen zwei Szenarien er-

stellt: In einem Szenario – Status-Quo-Szenario – wird die altersspezifische 

Erkrankungshäufigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit von heute zu Grunde gelegt und in 

einem zweiten Szenario – Szenario sinkende Behandlungs- bzw. Pflegequoten – 

wird unterstellt, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung bzw. 
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des Eintritts der Pflegebedürftigkeit mit der steigenden Lebenserwartung in eine hö-

here Altersklasse verschiebt“.4 

 

Insgesamt wird die Zahl der Pflegebedürftigen ansteigen, unabhängig davon, wel-

ches der Szenarien zugrunde gelegt wird. Allerdings ist der Anstieg bei dem „Status-

Quo-Szenario“ höher als beim „Szenario sinkende Pflegequoten“.  

 

In den Ausführungen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes spielen diese 

Überlegungen eine entscheidende Rolle. Welche Angebote für welche Altersgruppen 

sind sinnvoll und wichtig? Wie weit muss die Altersgruppe der über 65-jährigen, für 

die das Seniorenpolitische Gesamtkonzept relevant ist, in weitere Altersgruppen un-

terteilt werden?  

 

Bei der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes wurde ganz bewusst 

von der sonst üblichen Einteilung der Senioren ab 60 abgewichen, weil das 

gesetzlich vorgegebene Rentenalter auf 67 Jahre heraufgesetzt wurde. Somit ist es 

nicht nachvollziehbar, wenn 60-jährige, die noch voll im Erwerbsleben stehen 

(müssen) zu der Gruppe der Senioren gezählt werden. Ab 65 Jahren kann davon 

ausgegangen werden, dass mit verschiedenen Teilzeitmodellen viele aus dem akti-

ven Erwerbsleben ausgeschieden sind. Geht man von 10 bis 15 Jahren aus, die in 

dieser Altersphase bei guter Gesundheit verbracht werden, bildet diese Altersgruppe 

den Kreis der aktiven und rüstigen Senioren, die Angebote wahrnehmen und in ihrer 

(Frei-)Zeit andere im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements unterstützen 

können. Bei den über 80-jährigen wird der Hilfebedarf deutlich ansteigen. In Bayern 

sind 22,2 % der 80 – 84-jährigen in eine Pflegestufe eingruppiert, bei den 85 – 89-

jährigen erhöht sich diese Zahl auf 41,3 %. Wie stark die Gebrechlichkeit im Alter 

ansteigt zeigt, dass letztlich fast 73 % aller über 89-jährigen eine Pflegestufe haben. 

Diese Gruppe wird dann auf mehr Versorgungsangebote und Pflege angewiesen 

sein und zunehmend weniger am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  

 

Allgemein lässt sich zu den Prognosen anmerken, dass langfristige Berechnungen, 

die über das Jahr 2020 hinausgehen, lediglich Modellcharakter haben. Die Einfluss-

                                            
4 Demografischer Wandel in Deutschland Heft 2, S. 4 
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größen (z. B. Wanderungsbewegung), welche die Prognose bestimmen, können auf 

keinen so langen Zeitraum verbindlich vorhergesagt werden.  

 

Der Vergleich der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Daten-

verarbeitung, Datenstand 31.12.2004, mit dem Ist-Stand vom 31.12.2007 ergibt 

teilweise sehr deutliche Abweichungen. So ist in der Altersgruppe der über 89-jähri-

gen der Ist-Stand von 2007 um 11,8 % niedriger als vor 3 Jahren prognostiziert. Die 

Gruppe der 85 – 89-jährigen ist 2007 tatsächlich um 5,2 % höher als 2004 voraus 

berechnet.  

 

3.2 Bevölkerungsstand 2008 in Kaufbeuren 

 

Analog zum Pflegebedarfsplan5 werden der Bevölkerungsstand sowie die –entwick-

lung in folgenden Altersgruppen dargestellt: 

 

0 – 19 Jahren, 

20 – 64 Jahren, 

65 – 69 Jahren, 

70 – 74 Jahren, 

75 – 79 Jahren, 

80 – 84 Jahren, 

85 – 89 Jahren und 

über 89 Jahren 

 

 

Diese Gliederung hat sich bewährt. Die für manche Vergleichsberechnungen erfor-

derliche Zahl der Kinder und Jugendlichen (Altersgruppe 0 – 19 Jahre) und der 

Erwachsenen (20 – 64 Jahre) wird als großer Block dargestellt. Die für das Senio-

renpolitische Gesamtkonzept relevanten Altersgruppen ab 65 Jahren, für welche die 

Hauptaussagen getroffen werden, sind detaillierter dargestellt.  

                                            
5 Zweite Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung für die Stadt Kaufbeuren 
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Die Bevölkerung der Stadt Kaufbeuren setzte sich zum Stichtag 31.12.2008 wie folgt 

zusammen: 42251 Einwohner6.  

 

8325

24297

2822 2210 1730
1440 1055 372

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 bis 19
Jahre

20 bis 64
Jahre

65 bis 69
Jahre

70 bis 74
Jahre

75 bis 79
Jahre

80 bis 84
Jahre

85 bis 89
Jahre

über 89
Jahre

Verteilung der Altersgruppen in Kaufbeuren Stand 31.12.2008

 

 

Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Kaufbeuren 

                                            
6 Datenquelle Einwohnermeldeamt der Stadt Kaufbeuren Datenstand 31.12.2008 
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3.3 Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren 

 

Die Bevölkerungsentwicklung bis 2026 in Kaufbeuren stellt sich wie folgt dar: 

 

  
0 – 19 
Jahre 

20 – 64 
Jahre 

65 – 69 
Jahre 

70 – 74 
Jahre 

75 – 79 
Jahre 

80 – 84 
Jahre 

85 – 89 
Jahre 

über 89 
Jahre Summe 

2006 8436 24034 2870 1981 1817 1520 872 415 41945 

2007 8329 24082 2834 2110 1765 1464 938 391 41913 

2008 8224 24143 2783 2215 1728 1426 1000 358 41877 

2009 8118 24239 2603 2397 1709 1419 990 368 41842 

2010 7969 24465 2319 2560 1713 1407 963 409 41806 

2011 7880 24612 2138 2675 1728 1388 926 453 41798 

2012 7798 24662 2134 2642 1840 1349 896 471 41792 

2013 7700 24677 2194 2595 1933 1324 876 483 41783 

2014 7657 24657 2242 2434 2093 1315 873 481 41752 

2015 7619 24634 2370 2176 2236 1327 870 486 41719 

2016 7552 24643 2450 2015 2334 1345 862 487 41687 

2017 7475 24638 2470 2016 2303 1433 838 480 41654 

2018 7403 24644 2430 2073 2261 1509 826 476 41621 

2019 7342 24613 2447 2120 2125 1637 826 476 41586 

2020 7282 24558 2486 2240 1905 1753 843 480 41548 

2021 7222 24462 2567 2313 1773 1829 861 479 41506 

2022 7176 24324 2655 2333 1783 1803 921 468 41464 

2023 7157 24162 2753 2300 1840 1769 973 465 41420 

2024 7113 24000 2856 2319 1887 1668 1062 470 41374 

2025 7082 23834 2931 2357 1992 1501 1143 486 41327 

2026 7060 23633 2997 2434 2056 1407 1192 500 41279 

 

Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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Laut Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 

sinken die Einwohnerzahlen der Stadt Kaufbeuren bis 2026 geringfügig. Im Fokus 

des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes stehen vor allem die Personen im Alter ab 

65 Jahren. Die relevanten Altersgruppen werden nochmals einzeln dargestellt.  

 

Erwartungsgemäß nimmt die Zahl der 0 - 19-jährigen und 20 - 64-jährigen ab. Eine 

signifikante Steigerung um über 400 Personen (= 23 %) ist in der Gruppe der  

70 - 74-jährigen zu erkennen. Die Altersgruppe der 80 – 84-jährigen hat einen Rück-

gang um rund 100 Personen oder 7 % zu verzeichnen. Dagegen steigt die Zahl der 

85 – 89-jährigen um rund 300 Personen oder 37 % an. Dies ist die deutlichste Verän-

derung bis 2026 in Kaufbeuren. Auch bei den über 89-jährigen ist ein starker Anstieg 

um 20 % bzw. fast 100 Personen zu verzeichnen. Die Gruppe der 65 – 79-jährigen  

(= eher aktive und rüstige Senioren) nimmt im Berechnungszeitraum um 12 % zu. 

Die Prognose für die über 80-jährigen (= steigender Hilfebedarf) steigt um 10 % an.  

 

Bei der Betrachtung der Prognosen fällt auf, dass die Jahrgänge zwischen 1936 und 

1941 die größte Gruppe darstellen, die sich als Block durch alle Tabellen schieben. 

In der Abbildung 65 – 69-jährigen sind noch die darauf folgenden geburtenstarken 

Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre zu erkennen.  

 

Die folgenden Grafiken veranschaulichen die Bevölkerungsentwicklung in den ein-

zelnen Altersgruppen ab 65 Jahren: 
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Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 

 

Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
70 - 74 Jahre
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
75 - 79 Jahre
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 

 

Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
80 - 84 Jahre
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
85 - 89 Jahre
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 

 

Bevölkerungsentwicklung in Kaufbeuren in der Altersgruppe 
über 89 Jahre
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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Der vergleichsweise hohe Anteil an 65 – 79-jährigen und deren Anstieg in den 

kommenden 20 Jahren hat durchaus positive Aspekte. Diese Altersgruppe ist über-

wiegend rüstig, aus dem Berufsleben ausgeschieden und verfügt über Zeit für 

ehrenamtliches Engagement. Dieses Potential wird bei den Planungen berücksichtigt 

und eingebunden. Zur Verdeutlichung dienen die folgenden grafischen 

Darstellungen.  

 

Um wie in Punkt 2.2 beschrieben für die Zielgruppe der Senioren mit Potentialen und 

Ressourcen und die Personen mit zunehmendem Hilfe- und Unterstützungsbedarf 

unterschiedliche Aussagen treffen zu können werden zwei Altersgruppen gebildet:  

�  die Gruppe der 65 – 79-jährigen, die als die eher aktiven eingeschätzt wird  

�  die Gruppe der über 80-jährigen, die hilfebedürftiger wird.  
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 
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3.4 Altersquotient in Kaufbeuren und Bayern 

 

Der Altersquotient ist ein wichtiger Hinweis, wie sich die Anzahl der jüngeren Perso-

nen im Verhältnis zu den älteren verhält. Beim Altersquotient 65 wird die Zahl der 

über 64-jährigen durch die Zahl der 20 – 64-jährigen geteilt und in Prozent ausge-

drückt. Dieser Altersquotient liegt in Kaufbeuren im Jahr 2006 bei 39,4 %. Im 

Vergleich dazu liegt der Altersquotient in Bayern bei 37,8 %. Dies zeigt, dass in 

Kaufbeuren knapp 2 % mehr ältere Menschen im Vergleich zu der jüngeren Bevölke-

rung leben. Dies hat Auswirkungen auf die Seniorenpolitik und –arbeit sowie die 

erforderlichen Angebote.  

 

Vergleich Altersquotient 65 
Kaufbeuren mit Bayern von 2006 bis 2026
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Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 und 

Altersquotient Bayern 2006 vom LfStaD 
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Altersquotient 65 Kaufbeuren Bayern 

2006 39,4% 37,8% 

2007 39,5% 37,8% 

2008 39,4% 37,7% 

2009 39,1% 37,5% 

2010 38,3% 36,8% 

2011 37,8% 36,3% 

2012 37,8% 36,4% 

2013 38,1% 36,8% 

2014 38,3% 36,9% 

2015 38,4% 37,0% 

2016 38,5% 37,1% 

2017 38,7% 37,3% 

2018 38,9% 37,4% 

2019 39,1% 37,7% 

2020 39,5% 38,1% 

2021 40,2% 38,8% 

2022 41,0% 39,6% 

2023 41,8% 40,3% 

2024 42,8% 41,3% 

2025 43,7% 42,2% 

2026 44,8% 43,3% 

 

Quelle: LfStaD, Bevölkerungsvorausberechnung für Kaufbeuren 2006 – 2026 und 

Altersquotient Bayern 2006 vom LfStaD 
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3.5 Verteilung der Altersgruppen in den Quartieren 

 

Für Aussagen zu Angeboten und Strukturen in einer Stadt mit über 40000 Einwoh-

nern ist es sinnvoll einzelne Quartiere gesondert zu betrachten. Die Gliederung 

erfolgte nach den bestehenden Stadtteilen: 

�  Kaufbeuren 

�  Neugablonz 

�  Oberbeuren 

�  Hirschzell 

�  Kemnat 

 

Für diese Stadtteile mit teils eigenen Zentren und unterschiedlichen Strukturen wur-

den die Altersschichten gesondert betrachtet. 

 

Die folgende Darstellung zeigt die Verteilung der einzelnen Altersgruppen in einer 

Grafik: 
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Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Kaufbeuren, Stichtag 31.12.2008 
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Beachtlich ist, dass der Altersquotient in den einzelnen Quartieren sehr unterschied-

lich ist. 

43,5%
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Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Kaufbeuren, Stichtag 31.12.2008 

 

Kemnat hat mit 51,2 % den höchsten, Oberbeuren mit 31,2 % den niedrigsten Alters-

quotienten. Dies resultiert aus der relativ geringen Einwohnerzahl von Kemnat mit 

405 Einwohnern, wovon 108 über 64 Jahre alt sind. Oberbeuren hat dagegen einen 

hohen Anteil junger Menschen.  
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4 Handlungsfelder 
 

Auf den folgenden Seiten werden 11 zentrale Handlungsfelder des Seniorenpoliti-

schen Gesamtkonzeptes der Stadt Kaufbeuren dargestellt. Diese sind in folgende 

Bereiche gegliedert: 

�  Wohnen zu Hause 

�  Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung 

�  Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit 

�  Präventive Angebote 

�  Gesellschaftliche Teilhabe  

�  Bürgerschaftliches Engagement von und für Seniorinnen und Senioren 

�  Betreuung und Pflege 

�  Unterstützung pflegender Angehöriger 

�  Angebote für besondere Zielgruppen 

�  Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung 

�  Hospiz- und Palliativversorgung 

 

Diese Handlungsfelder spiegeln die Bandbreite dieses Seniorenpolitischen 

Gesamtkonzeptes wieder. Überschneidungen und Querverweise unter den einzelnen 

Kapiteln wurden so weit wie möglich vermieden.  

 

4.1 Allgemeines 

 

Jedes Handlungsfeld beinhaltet folgende drei Punkte. 

����  Ist-Analyse: 

Diese beinhaltet eine quantitative Beschreibung des aktuellen Standes zum 

Zeitpunkt der Festschreibung. 

����  Zielbeschreibung:  

Die Angebote werden beurteilt. Diese Abschnitte beinhalten Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge zu den Handlungsfeldern.  
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����  Umsetzung / Maßnahmen:  

Vorschläge wie die Ziele erreicht werden können, werden unterbreitet. Die an 

einer möglichen Umsetzung Beteiligten sind benannt und - nach Möglichkeit - 

ein Zeitplan vorgegeben. Gegebenenfalls werden Finanzierungsvorschläge 

gemacht.  

 

Bei der Ausarbeitung der Handlungsfelder legte die Arbeitsgruppe großen Wert 

darauf, alle an dem Thema beteiligten Akteure der Stadt mit einzubeziehen. Ziel ist, 

bei der Umsetzung der Maßnahmen vorhandene Strukturen und Ressourcen zu 

nutzen, miteinander zu vernetzen und Synergieeffekte zu erreichen.  

 

So weit möglich werden die Vorschläge differenziert nach den unterschiedlichen 

Quartieren aufgegliedert.  

 

4.1.1 Expertenbeteiligung 

 

Bei der Erstellung der einzelnen Handlungsfelder wurden Experten der jeweiligen 

Fachbereiche hinzugezogen. Der Arbeitskreis, der das Seniorenpolitische Gesamt-

konzept der Stadt Kaufbeuren erstellt hat, erhielt in den einzelnen Punkten 

Unterstützung und Beratung um möglichst vielfältige Sichtweisen in die Aus-

führungen einzubeziehen. 

 

4.1.2 Seniorenbefragung 

 

Um die Ist-Situation, Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger zu 

erfassen, wurden im Dezember 2009 über eine Zufallsauswahl 166 über 80-jährige 

ermittelt. Die Senioren wurden angeschrieben und nach Terminvereinbarung von 

Auszubildenden der Stadt Kaufbeuren befragt (Fragebogen siehe 9.1). 55 % 

erklärten sich zu einer Befragung bereit. Der häufigste Grund für die Nichtbeteiligung 

an der Befragung waren gesundheitliche Gründe. Dieser Punkt muss bei den 

Ergebnissen Berücksichtigung finden. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Personen mit größeren Einschränkungen zurecht kommen müssen. Erkenntnisse 

dieser Befragung sind in die Ausführungen der folgenden Kapitel eingeflossen.  
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4.2 Wohnen zu Hause 

 

Sehr viele ältere Menschen wünschen sich, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Um 

dieses Ziel verwirklichen zu können sind jedoch verschiedene Hilfsangebote erforder-

lich. Schon lange bevor eine Pflegebedürftigkeit und damit verbundene umfangreiche 

Hilfsbedürftigkeit vorliegt sind oftmals in kleinerem Rahmen Einschränkungen vor-

handen.  

 

Gerade bauliche Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle: 

�  ist der Wohnraum für bewegungseingeschränkte Menschen überhaupt zu 

erreichen? 

�  wie breit sind die Türen? 

�  gibt es Türschwellen? 

�  ist genügend Bewegungsfläche vorhanden? 

�  sind die Sanitäreinrichtungen für ältere Menschen nutzbar? 

�  wie wird die Wohnung beheizt? 

�  kann eine Person mit eingeschränktem Hör- oder Sehvermögen sich in der 

Wohnung zurechtfinden?  

 

Eine weitere wichtige Rolle spielen Hilfen für den Alltag wie z. B. „Essen auf Rädern“, 

ambulante Versorgung, (Pflege-)Hilfsmittel, Hausnotruf, Fahrdienste und vieles mehr.  

 

Wohnformen speziell für ältere Menschen wie betreutes Wohnen, ambulant betreute 

Wohngemeinschaften und Modelle, wie z. B. Mehrgenerationenwohnen ergänzen 

das Angebot. 

 

4.2.1 Barrierefreie Wohnungen 

 

Barrierearmer bzw. -freier Wohnraum ist für das Verbleiben in der eigenen Wohnung 

bei zunehmender Pflegebedürftigkeit eine der wichtigsten Voraussetzungen. Nur 

wenn eine sichere Pflegeumgebung mit geeigneten Räumen, genügend Bewegungs- 

und Abstellflächen, keinen Stolperfallen und ein geeigneter Zugang zum Wohnraum 

gegeben sind, sind sonstige Hilfsmittel sinnvoll.  
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Um eine Unterscheidung der im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept verwendeten 

verschiedenen Begrifflichkeiten DIN 18025, DIN 77800, rollstuhlgerecht, barrierefrei 

und barrierearm zu ermöglichen, werden diese hier nochmals genauer definiert. 

 

DIN 18025 

In der DIN 18025 werden die baulichen Anforderungen für das barrierefreie Wohnen 

für behinderte und ältere Menschen beschrieben. Hiermit sind verschiedene Mindest-

maße und Abstandsflächen vorgegeben, Türbreiten, maximale Höhe von (Tür-) 

Schwellen und Bewegungsflächen in Räumen definiert.  

 

Die DIN 18025 Teil 1 beschreibt die behindertengerechte Wohnraumgestaltung für 

Rollstuhlfahrer, damit sich diese in der Wohnung und den dazu gehörenden Räumen 

der Wohnanlage bzw. dem häuslichem Umfeld möglichst unabhängig von fremder 

Hilfe bewegen können. In einer nach DIN 18025 Teil 2 ausgestatteten Wohnung 

sollen vor allem Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte, 

Gehbehinderte, Menschen mit sonstigen Behinderungen, ältere Menschen sowie 

Kinder, klein- und großwüchsige Menschen möglichst unabhängig von fremder Hilfe 

leben können. 

 

DIN 77800 

Für das betreute Wohnen gibt es seit 2006 die DIN 77800, welche die 

Qualitätsanforderungen an Anbieter der Wohnform betreutes Wohnen für ältere 

Menschen regelt. Anbieter von betreutem Wohnen haben die Möglichkeit, sich nach 

dieser DIN zertifizieren zu lassen. Hierbei werden die Dienstleistungsangebote, 

Informationsgestaltung und Wohnangebot sowie die Vertragsgestaltung und 

qualitätssichernde Maßnahmen bewertet.  

 

Diese DIN ist wenig bekannt. Daher ist die Ausgestaltung des betreuten Wohnens in 

Bezug auf das Leistungsangebot der Träger und die Ausstattung der Wohnungen 

sehr unterschiedlich. 
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Rollstuhlgerecht 

Die DIN 18025 Teil 1 beschreibt die Voraussetzungen für die „Planung, Ausführung 

und Einrichtung von rollstuhlgerechten, neuen Miet- und Genossenschafts-

wohnungen und entsprechenden Wohnanlagen“7.  

 

Barrierefrei 

Teil 2 der DIN 18025 gilt für die „Planung, Ausführung und Einrichtung von 

barrierefreien, neuen Miet- und Genossenschaftswohnungen und entsprechenden 

Wohnanlagen“8.  

 

Barrierearm 

Barrierarmer Wohnraum ist dann gegeben, wenn Teilbereiche der DIN 18025 erfüllt 

sind. Gerade bei Umbaumaßnahmen können nicht immer alle Vorgaben eingehalten 

werden. Trotzdem kann ein Wohnraum mit gewissen Kompromissen für ältere 

bewegungseingeschränkte Personen, die in bestimmten Bereichen auf Hilfe ange-

wiesen sind, durchaus ausreichen. Ein gesicherter Wohnungszugang, beseitigte 

Stolperstellen und entsprechend breite Türen sind Voraussetzung. Das Bad muss 

genügend Platz für die Pflege bieten und auf ausreichende sonstige Bewegungs- 

und Abstellflächen (z. B. für Rollator etc.) ist zu achten. 

 

Verschiedene Behinderungen und Beeinträchtigungen erfordern zusätzliche 

individuelle Anpassungen. Viele ältere Menschen haben eine zunehmend einge-

schränkte Seh- und Hörfähigkeit. Bei Sehbehinderungen ist zum Beispiel besonders 

auf ausreichende Beleuchtung, wenig spiegelnde Bodenflächen und die Vermeidung 

von Stolperfallen zu achten. Alle diese Punkte können in einer speziellen 

Wohnraumberatung, wie sie unter 4.2.2 beschrieben ist, berücksichtigt werden. Es ist 

sinnvoll, sich vor einem Umzug beim Anbieter des Wohnraums genaue Informationen 

zum Grad der Barrierefreiheit der Wohnung geben zu lassen und Möglichkeiten der 

Anpassung gleich zu klären. 

 

                                            
7 Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Inneren S. 11 
8 Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Inneren S. 11 
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Seniorengerechtes und betreutes Wohnen: 

Bestimmte bauliche Voraussetzungen für ein Wohnen älterer Menschen müssen 

gegeben sein. Die Wohnungen orientieren sich an der DIN 18025, erfüllen aber in 

der Regel die Kriterien nicht.  

 

4.2.1.1 Ist-Analyse 

Derzeit gibt es in Kaufbeuren wenige barrierefreie Wohnungen für ältere Personen 

mit körperlichen Einschränkungen. Bei der Seniorenbefragung (siehe 4.1.2) der über 

80-Jährigen wurde festgestellt, dass lediglich 15 % einen barrierefreien Zugang zur 

Wohnung haben. 33 % der befragten Personen müssen 1 - 3 Stufen überwinden. 

Weitere 33 % wohnen im ersten Stock und 19 % im zweiten Obergeschoss. 

Immerhin 61 % haben ihren Haushalt auf einer Ebene. Das bedeutet jedoch, dass  

39 % der Befragten im Lauf des Tages, teilweise mehrmals, eine Treppe innerhalb 

ihres Wohnumfeldes überwinden müssen. 

 

Barrierefreier Wohnraum hat gerade für Seniorinnen und Senioren eine große 

Bedeutung, weil der Wunsch, in der gewohnten Umgebung zu bleiben, in der Regel 

sehr groß ist. Treten mit zunehmendem Alter körperliche Beschwerden auf, ist 

oftmals ein barrierearmes Wohnumfeld der Garant dafür, die eigene Wohnung nicht 

aufgeben zu müssen. Dies beginnt mit der Erreichbarkeit der Wohnung und setzt 

sich innerhalb der Wohnung fort. In der Befragung gaben 49 % an, dass gute 

Möglichkeiten einer Pflege in der eigenen Wohnung sehr wichtig sind. Weitere 41 % 

stuften dieses Kriterium als wichtig ein.  

 

Die folgende Auflistung seniorengerechter Wohnungen umfasst Angebote von 

Trägern betreuten Wohnens und seniorengerechten Wohnens sowie Wohnungs-

baugenossenschaften. Hierbei handelt es sich weder um eine vollständige 

Aufzählung noch um eine Bewertung nach den unterschiedlichen Definitionen 

„rollstuhlgerecht, barrierefrei und barrierearm“. Wie viele Eigentumswohnungen bzw. 

Häuser in Privatbesitz barrierearm oder barrierefrei gestaltet sind, ist in diesem 

Rahmen nicht ermittelbar.  
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Aufgeteilt in die unterschiedlichen Quartiere gibt es im  

 

Bereich der Kernstadt: 

�  7 seniorengerechte Wohnungen der Hospitalstiftung im Gartenweg, 

�  11 seniorengerechte Wohnungen der Hospitalstiftung im Baumgärtle, 

�  15 betreute Wohnungen des Espachstifts, An der Schnelle,  

�  20 betreute Wohnungen der Katholisch-Evangelischen Sozialstation in der  

„Alten Weberei“, 

�  30 „behindertenfreundlich“ ausgestattete Wohnungen der gemeinnützigen 

Baugenossenschaft in der König-Rudolf-Straße. 

 

Das Espachstift plant eine Erweiterung des betreuten Wohnens und das 

Heinzelmannstift beabsichtigt einen Seniorenpark mit erweitertem Betreuungs- und 

Freizeitangeboten zu errichten. Diese beiden Projekte befinden sich derzeit in der 

Planungsphase. Gegenwärtig kann weder ein Termin für die Realisierung noch die 

Anzahl der Wohneinheiten vorhergesagt werden. 

 

Bereich Neugablonz: 

�  23 barrierearme Wohnungen des Gablonzer Siedlungswerks im Rahmen des 

Generationenwohnens in der Hüttenstraße 

�  26 seniorengerechte Wohnungen des Seniorenzentrum der AWO im 

Riederlohweg. 

 

Bereich Oberbeuren: 

�  14 betreute Wohnungen im Wohnen „Ahornpark“ der Katholisch-Evangelischen 

Sozialstation in der Salzstraße. 

 

Bereich Hirschzell: 

�  keine barrierefreien Wohnungen bekannt. 

 

Bereich Kemnat: 

�  keine barrierefreien Wohnungen bekannt. 

 

Keine der betreuten Wohnanlagen ist nach der DIN 77800 zertifiziert. 
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4.2.1.2 Ziele 

Der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen wird aufgrund des demografischen 

Wandels zunehmen. Eine umfassende Bestandserhebung für das gesamte 

Stadtgebiet ist anzustreben, um einen Überblick der behindertengerechten und 

barrierearmen Wohnungen von Wohnbaugenossenschaften und größeren 

Vermietern innerhalb des Stadtgebietes zu bekommen.  

 

Die Stadtteile Hirschzell und Kemnat haben, bezogen auf die anderen Kaufbeurer 

Quartiere, einen überdurchschnittlich hohen Altersquotienten. Dort sind jedoch keine 

barrierefreien Wohnungen ausgewiesen. Zumindest in Kemnat ist ein Ausbau von 

seniorengerechten Wohnungen nicht angezeigt, da die fehlende Infrastruktur ein 

selbständiges Leben für hilfebedürftige Personen sehr einschränkt.  

 

Die Begriffe „seniorengerechtes Wohnen“ und „betreutes Wohnen“ werden oft 

vermischt. Für den Nutzer ist es schwierig Unterschiede zu erkennen. Betreutes 

Wohnen sollte die Kriterien der DIN 77800 erfüllen. Für Interessenten wäre es hilf-

reich, wenn die Anbieter eine Zertifizierung nachweisen könnten, um den 

Interessenten mehr Klarheit über die Qualität des Angebotes zu verschaffen.  

 

Bei der Schaffung von neuen seniorengerechten Wohnungen ist darauf zu achten, 

dass die Wohnungen auch für Rentnerinnen und Rentner mit niedrigem bis 

durchschnittlichem Einkommen bezahlbar sind.  

 

4.2.1.3 Umsetzung / Maßnahmen 

Der Bau von seniorengerechten Wohnungen muss konsequent weiter verfolgt 

werden. Bei Neubauten und Sanierungen ist zu prüfen, wie weit ein barrierearmes 

Wohnumfeld geschaffen werden kann. Interessenten, Bauträger und Fachleute wie 

Planer und Architekten, müssen für das Thema sensibilisiert werden. Dies kann 

durch die Herausgabe einer Informationsschrift, die auf die Vorteile eines barriere-

armen Wohnraumes hinweist, geschehen. Dieses Merkblatt kann von den Stellen für 

Wohnraumberatung gemeinsam mit dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 

erstellt werden.  
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Qualitätskriterien zum betreuten Wohnen müssen veröffentlicht werden. Es sind 

Informationen weiterzugeben, damit falsche Vorstellungen, wie z. B., dass im betreu-

ten Wohnen eine rundum Versorgung automatisch gewährleistet ist, beseitigt 

werden. Die unterschiedlichen Wohnformen müssen transparent dargestellt werden 

mit allen daraus resultierenden Vor- und Nachteilen. Ebenso sind in für Laien 

verständlicher Form Unterschiede wie barrierefreier und barrierearmer Wohnraum zu 

erläutern.  

 

Interessenten, die seniorengerechte Wohnungen schaffen wollen, sind auf 

Beratungsmöglichkeiten der Bauverwaltung und Wohnberatung hinzuweisen. Hierbei 

sind Förder- und Zuschussmöglichkeiten zu erläutern, damit Wohnungen entstehen, 

die auch Personen mit geringerem Einkommen zugänglich sind. 

 

4.2.2 Wohnraumberatung 

 

Durch eine qualifizierte Wohnraumberatung kann in vielen Fällen der Verbleib in der 

bisherigen Wohnung gesichert werden. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten 

Hilfestellungen für das Wohnen anzubieten und Barrieren abzubauen. Zu einer guten 

Wohnraumberatung gehört auch, Finanzierungsmöglichkeiten der Maßnahmen zu 

kennen und gegebenenfalls bei der Beantragung dieser behilflich zu sein.  

 

4.2.2.1 Ist-Analyse 

Personen, die sich über Möglichkeiten der Wohnraumanpassung informieren möch-

ten, können sich an die Seniorenberatung der Stadt Kaufbeuren oder die Offene 

Behindertenarbeit wenden. Auch über die Bayerische Architektenkammer kann eine 

kostenlose Wohnraumberatung für den Umbau zu einem behindertengerechten 

Wohnraum angefordert werden.  

 

Die Finanzierung einer Wohnraumanpassung kann über verschiedene Quellen 

erfolgen. In der Regel finanziert der Wohnraumeigentümer die Maßnahmen. Gerade 

im Zuge von Modernisierungen bietet sich eine behindertenfreundliche Umgestaltung 

an. Die eigene Wohnsituation bzw. die Möglichkeiten der Vermietung können 

dadurch deutlich verbessert werden. 
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Sind in einer bestehenden Wohnung Veränderungen bzw. Wohnraumanpassungen 

zur Erleichterung oder zum Ermöglichen der Pflege oder der Vermeidung eines 

Umzugs in ein Heim erforderlich stehen folgende Möglichkeiten der Bezuschussung 

bzw. Finanzierung zur Verfügung.  

 

�  Die Pflegekassen gewähren für Maßnahmen der Wohnungsanpassung von 

pflegebedürftigen Mitgliedern einen Zuschuss von derzeit bis zu 2557,- �  je 

Maßnahme. Als Eigenanteil müssen 10 % der Kosten, jedoch höchstens 50 % 

der monatlichen Brutto-Einnahmen, eingesetzt werden. Die Pflege muss durch 

die Maßnahme ermöglicht, erheblich erleichtert oder die möglichst selbständige 

Lebensführung wieder hergestellt werden. Beispiele für Maßnahmen die 

gefördert werden sind unter anderem Handläufe, Umbauten im Bad, 

Verbesserung des Zugangs zum Haus. Hilfsmittel, wie z. B. Pflegebett, können 

zusätzlich leihweise zur Verfügung gestellt werden. 

 

�  Über die gesetzliche Krankenkasse werden im Rahmen des Leistungskataloges 

Hilfsmittel bezahlt bzw. über ein Sanitätshaus zur Verfügung gestellt. 

Voraussetzung ist die ärztliche Verordnung, die eine Diagnose enthält und die 

medizinische Notwendigkeit beschreibt. Vom Versicherten ist ein geringer 

Eigenanteil zu übernehmen.  

 

�  Über die Eingliederungshilfe § 53 SGB XII, Hilfe zur Pflege § 61 SGB XII, der 

Altenhilfe § 71 SGB XII können Ansprüche zur Finanzierung von Maßnahmen 

zur Verbesserung des Wohnumfeldes abgeleitet werden. Diese Leistungen sind 

vom Vermögen und Einkommen abhängig und nachrangig nach allen sonstigen 

Finanzierungsmöglichkeiten zu sehen.  

 

�  Durch die soziale Wohnraumförderung des bayerischen Staates stehen unter 

bestimmten Voraussetzungen zinsgünstige Darlehen zur Verfügung. Nähere 

Informationen, Beratung und Antragstellung erfolgt über die örtliche 

Bauverwaltung.  
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Reichen alle diese Finanzierungsmöglichkeiten nicht aus, besteht die Möglichkeit 

über Stiftungen individuelle Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Adressen von 

Stiftungen können von der Wohnraumberatung benannt werden. 

 

4.2.2.2 Ziele  

Die bestehenden Angebote der Wohnraumberatung müssen besser bekannt 

gemacht und ausgebaut werden. Entsprechende personelle Ressourcen sind zu 

schaffen.  

 

Über die Ausbildung ehrenamtlicher Beraterinnen und Berater kann ein Teil der 

Wohnraumberatung abgefangen werden. Die Koordination und fachliche Begleitung 

der ehrenamtlichen Kräfte ist über Mitarbeiter des Seniorenbüros zu erbringen.  

 

Da die Wohnraumberatung in der Regel ältere und behinderte Menschen betrifft, ist 

eine enge Zusammenarbeit mit der Offenen Behindertenarbeit anzustreben. Als 

weiterer Partner kommt der VdK als Sozialverband, der auch viele ältere und 

körperbehinderte Mitglieder vertritt, in Frage. 

 

Planer und Handwerksfirmen sind für die Wohnraumanpassung zu sensibilisieren. 

Bei geplanten Umbaumaßnahmen sollten diese ihre Kunden selbstverständlich auf 

die Möglichkeiten einer barrierearmen Ausgestaltung hinweisen und Vorschläge 

erarbeiten. Viele dieser Maßnahmen sind mit nur geringem finanziellem Mehr-

aufwand umsetzbar. Dieser Mehraufwand zahlt sich um ein vielfaches aus, wenn 

spätere Anpassungen entfallen und nach eintretender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit 

ein Verbleib im häuslichen Umfeld gesichert ist. 

 

4.2.2.3 Umsetzung / Maßnahmen 

Vom Seniorenbüro werden in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Broschüren 

zum barrierearmen Wohnen und die entsprechenden Beratungsmöglichkeiten 

erstellt.  

 

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen wird die Wohnraumberatung bekannt 

gemacht.  
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Ehrenamtliche werden über externe Fortbildungen und Schulungen auf die Aufgaben 

als Wohnberater vorbereitet. Über den Seniorenbeirat, die Offene Behindertenarbeit, 

den VdK und die Freiwilligenbörse kann gezielt nach Ehrenamtlichen gesucht 

werden, die bereit sind diese Aufgabe zu übernehmen. Die Koordination und 

Steuerung läuft über das Seniorenbüro. Die Kosten für die Ausbildung der 

Ehrenamtlichen und die Öffentlichkeitsarbeit sind von der Stadt zu tragen. Wenn die 

Beratung kostenlos angeboten wird, sollte den Beratern eine Entlohnung analog den 

Aufwandsentschädigungen der Ehrenamtlichen in den Seniorentreffs über die Stadt 

erstattet werden. Für die Öffentlichkeitsarbeit und Begleitung der Wohnraumberater 

sind zeitliche Ressourcen im Seniorenbüro bereit zu stellen.  

 

4.2.3 Hilfen für den Alltag 

 

Die Bewältigung des Alltags im eigenen Haushalt ist für viele ältere Menschen nur 

noch mit Hilfestellungen möglich. Bei der Befragung der über 80-Jährigen zeigte sich, 

dass knapp die Hälfte (48 %) alleine im Haushalt leben. Weitere 46 % leben im 

Zweipersonenhaushalt. Gerade für Alleinstehende ist es wichtig, verschiedene 

Hilfestellungen zu erhalten, da die gesundheitlichen Einschränkungen zunehmen. 

Die Situation im Zweipersonenhaushalt ist oftmals nicht wesentlich besser, da die 

Partner im gleichen Alter sind. 

 

4.2.3.1 Ist-Analyse  

Es gibt ein umfangreiches Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten, die bei Bedarf 

abgerufen werden können. Ziel ist die Sicherstellung einer selbst bestimmten 

Lebens- und Haushaltsführung. Diese Hilfen sind in der Regel nicht kostenlos, so 

dass bei der Umsetzung immer darauf geachtet werden muss, dass diese für die 

Betroffenen auch finanzierbar sind.  



Seite 33  Seniorenpolitisches Gesamtkonzept der Stadt Kaufbeuren 

 

Stand Februar 2010 

 

Die Angebote können untergliedert werden in: 

�  Seniorentreffs / Mahlzeitendienste / Essen auf Rädern 

�  Hausnotruf 

�  Hauswirtschaftliche Hilfen 

�  Besuchsdienste 

�  Betreutes Wohnen zu Hause 

�  Fahrdienste 

�  Sanitätshäuser 

�  Handwerkerhilfsdienst  

 

Seniorentreffs / Essen auf Rädern / Mahlzeitendienste 

In den beiden städtischen Seniorentreffs Baumgärtle und Koffejtippl gibt es werktags 

ein Mittagessen. Die Gäste müssen sich hier spätestens am selben Morgen anmel-

den. Das Angebot der Seniorentreffs wird unterschiedlich angenommen. Vorteil der 

Mahlzeiten in den Seniorentreffs und –heimen ist, dass Senioren ihre Wohnung 

verlassen und in Gemeinschaft mit anderen älteren Menschen sind. Der Kontakt und 

die Geselligkeit werden dadurch gefördert. 

Alternativ zu den Seniorentreffs und dem Mittagstisch in den Heimen gibt es ein breit 

gefächertes Angebot von „Essen auf Rädern“. Von der Arbeiterwohlfahrt wird frisch 

zubereitetes Essen ausgeliefert.  

 

Der Private Pflegeservice liefert vom Restaurant „Seichter“ Essen in die Wohnungen.  

 

Das Espachstift liefert Essen der Küche des Seniorenheims und der Kaufbeurer 

Pflegedienst bringt Essen vom Gasthof „Engel“ (beide nur für Pflegekunden des 

eigenen Dienstes).  

 

Das Bayerische Rote Kreuz und die Johanniter bieten eine Auswahl an 

verschiedenen Speisen, die entweder täglich heiß oder wahlweise wöchentlich als 

Tiefkühlkost zum Aufbereiten in der Mikrowelle geliefert werden. Bei Bedarf wird ein 

Mikrowellengerät vom Anbieter gestellt. 
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Die vier großen Pflegeheime (Alten- und Pflegheim der Hospitalstiftung, Espachstift, 

Heinzelmannstift und Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt) bieten für externe 

Gäste jeweils einen Mittagstisch an.  

 

Da sich die Stadt Kaufbeuren der Bedeutung der Mahlzeitendienste bewusst ist, 

werden das „Essen auf Rädern“ und der Mittagstisch in den Seniorentreffs für Perso-

nen mit geringem Einkommen bezuschusst. Seit 01.01.2008 gibt es für Personen, die 

nach Abzug der Wohnungskosten ein verbleibendes Monatseinkommen von bis zu 

400,- �  haben, einen Zuschuss von 3,- �  pro Essen. Personen mit einem Monatsein-

kommen von bis zu 450,- �  nach Abzug der Wohnungskosten bekommen 2,50 �  pro 

Mahlzeit. Empfänger der Grundsicherung nach SGB XII sind von der Bezuschussung 

ausgeschlossen, da im Regelsatz die Essensversorgung bereits enthalten ist und 

eine doppelte Förderung nicht angezeigt ist. 

 

Hausnotruf 

Der Hausnotruf bietet die Möglichkeit in Notfällen über eine Leitstelle Hilfe zu rufen. 

Technische Voraussetzungen sind ein Telefon- und Stromanschluss. Mit dem 

Hausnotruf können Personen in Notlagen jederzeit Hilfe anfordern. In Kaufbeuren 

wird der Hausnotruf vom Bayerischen Roten Kreuz und den Johannitern angeboten. 

Weitere überregionale Anbieter ohne Geschäftsstelle vor Ort bieten ebenso einen 

Hausnotruf an. Hier müssen allerdings in der Regel Bezugspersonen benannt 

werden, die die Rufbereitschaft übernehmen. 

 

Die Kosten für den Hausnotruf werden für alleinlebende Personen bei Vorliegen 

einer Pflegestufe auf Antrag von der Pflegekasse bezuschusst. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können über die Hilfe zur Pflege (SGB XII) die Kosten über-

nommen werden.  

 

Hauswirtschaftliche Hilfen  

Bei der Befragung gaben 31 % der über 80-Jährigen an, ihren Haushalt alleine zu 

bewältigen. 31 % erhalten unregelmäßig hauswirtschaftliche Hilfen. 16 % bekommen 

zweimal wöchentlich und 18 % mindestens viermal wöchentlich Unterstützung im 

Haushalt. Bei 54 % wird diese Hilfe von Angehörigen erbracht, gefolgt von 22 % 
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privaten Hilfen und 11 % Nachbarschaftshilfe. Die restlichen 7 % werden von 

Bekannten und 6 % von ambulanten Diensten hauswirtschaftlich versorgt.  

 

Seit 1974 übernimmt die Nachbarschaftshilfe Kaufbeuren e. V. hauswirtschaftliche 

Versorgung, Kinderbetreuung bei familiären Notfällen, Betreuung während und nach 

Krankenhausaufenthalten und regelmäßige Besuchsdienste in stationären Pflege-

einrichtungen.  

 

Die in Kaufbeuren tätigen ambulanten Pflegedienste und Dienste ohne Versorgungs-

vertrag mit Pflegekassen bieten Einkaufshilfen, hauswirtschaftliche Hilfen, 

Wäschepflege, Gartenpflege, Besorgungen aller Art und soziale Kontakte für 

Selbstzahler an.  

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können über die Hilfe zur Pflege (SGB XII) die 

Kosten für die Nachbarschaftshilfe oder Haushaltshilfe übernommen werden.  

 

Besuchsdienste 

Besuchsdienste sind für die älteren Menschen sehr wichtig. 25 % der Befragten 

gaben an, dass sie nie oder maximal einmal pro Woche Kontakt zu Personen 

außerhalb des Haushaltes haben. 49 % der Personen, die laut Befragung keine 

Veranstaltungen besuchen, begründeten dies mit der fehlenden Begleitperson. 

 

Die Kirchengemeinden bieten verschiedene Modelle von Besuchsdiensten an. Fast 

jede Pfarrgemeinde hat für eigene Mitglieder einen Kranken- bzw. Kranken-

hausbesuchsdienst. Von der Pfarrgemeinde St. Ulrich / St. Thomas gibt es einen 

Besuchsdienst für Senioren, begrenzt auf die Angehörigen des Pfarreisprengels. Von 

der Aussiedlerseelsorge der Evangelischen Kirche gibt es einen Deutsch-Russischen 

Besuchsdienst.  

 

Über das Seniorenbüro wird ein überkonfessioneller, sich auf das gesamte Stadtge-

biet erstreckender Besuchsdienst angeboten. Dieser sieht sich als Ergänzung zu den 

bestehenden Besuchsdiensten.  
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Die Befragung der über 80-jährigen Seniorinnen und Senioren (siehe 4.1.2) ergab, 

dass sich viele Hilfe beim Einkaufen wünschen. Es gibt Angebote über die 

Nachbarschaftshilfe und ambulante Dienste, trotzdem wurde der Wunsch nach 

Unterstützung in diesem Bereich sehr häufig genannt.  

 

Betreutes Wohnen zu Hause 

Durch betreutes Wohnen zu Hause kann der Verbleib in der eigenen Wohnung 

gesichert und einfacher gestaltet werden. Es reicht oftmals aus, wenn notwendige 

Hilfestellungen zuverlässig organisiert sind. 

 

Von der Katholisch-Evangelischen Sozialstation wird betreutes Wohnen zu Hause 

angeboten. Es gibt derzeit 4 buchbare Pakete, die sich im Leistungsumfang 

unterscheiden. 

 

Fahrdienste 

Professionelle Fahrdienste werden in Kaufbeuren vom Bayerischen Roten Kreuz und 

den Johannitern angeboten. Von Selbstzahlern können diese für beliebige Fahrten in 

Anspruch genommen werden. Fahrten müssen rechtzeitig angemeldet werden. 

 

Personen mit Behinderung können im Rahmen der Eingliederungshilfe unter 

bestimmten Voraussetzungen Freifahrten mit dem Behindertenfahrdienst in Anspruch 

nehmen. Hierfür werden vom Bezirk Schwaben als Kostenträger monatlich pauschal 

100,- �  für Fahrten bewilligt. Fahrten, die die Begegnung und den Umgang mit nicht 

behinderten Menschen fördern, sowie Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder 

Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken 

dienen, sollen mit der pauschalen Förderung ermöglicht werden (§ 54 Abs. 1 SGB XII 

i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX). Für diese Leistungen vom Bezirk muss, abhängig 

vom Einkommen, eine Eigenbeteiligung aufgebracht werden und es gelten 

Vermögensgrenzen. Übersteigen Vermögen und/oder Einkommen die vorgegebenen 

Grenzen gibt es keine Leistungen. Details sind den jeweils gültigen Förderrichtlinien 

für den Behindertenfahrdienst des Bezirkes Schwaben zu entnehmen.  
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Sanitätshäuser 

Kaufbeuren hat eine flächendeckende Versorgung mit Sanitätshäusern. Über die 

Sanitätshäuser erfolgt die Versorgung mit Pflegeartikeln der Kranken- und 

Pflegekassen. Diverse Hilfsmittel für den Alltag können dort bezogen werden. 

Geschultes Personal berät zu verschiedenen Möglichkeiten.  

 

Handwerkwerkerhilfsdienst  

Der Handwerkerhilfsdienst war ein Projekt des Seniorenbeirates. Über den Hand-

werkerhilfsdienst wurden Kleinreparaturen, die für gewerbliche Anbieter aufgrund des 

Auftragswerts uninteressant sind, durch rüstige Rentner angeboten. In Absprache mit 

der Handwerkskammer wurde vereinbart, welche Leistungen vom Handwerker-

hilfsdienst erbracht werden können, ohne dem Gewerbe Konkurrenz zu machen. Die 

Koordination erfolgte über das Seniorenbüro. Da der Kreis der Mitarbeiter des 

Handwerkerhilfsdienstes aus Altersgründen immer kleiner wurde, kann dieser 

momentan nicht angeboten werden.  

 

Weitere Ausführungen zu Hilfen im Alltag sind im Kapitel „Betreuung und Pflege“ 

enthalten. 

 

4.2.3.2 Ziele 

Folgende Ziele sind zur Verbesserung der Situation älterer Menschen in Kaufbeuren 

in Bezug auf Alltagshilfen zu verfolgen: 

 

Seniorentreffs / Mahlzeitendienste / Essen auf Rädern 

Es gibt immer noch viele Menschen, deren Einkommen an der Grenze zur 

Grundsicherung liegt und die, aus verschiedenen Gründen, keine Leistungen in 

Anspruch nehmen. Die Information zur Bezuschussung von „Essen auf Rädern“ 

durch die Stadt Kaufbeuren ist durch geeignete Mittel bekannter zu machen. 

Regelmäßiges ausgewogenes Essen ist für die Gesundheit sehr wichtig. An 

finanziellen Engpässen sollte die Essensversorgung nicht scheitern. 

 

Die Zuschussmöglichkeit für „Essen auf Rädern“ sollte auf das Mittagstischangebot 

der Seniorenheime für externe Gäste ausgeweitet werden. Die Seniorenheime 

bieten, ähnlich wie die Seniorentreffs, ein Essen in Gemeinschaft an. Sofern ältere 
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Menschen ihre Wohnung noch selbst verlassen können ist es sinnvoll, die Mahlzeiten 

in Gemeinschaft einzunehmen. Beim Verlassen der Wohnung wird von den Senioren 

auf entsprechende Kleidung und Körperpflege geachtet, sie sind mobiler und 

kommen mit anderen Menschen in Kontakt.  

 

Hausnotruf  

Immer wieder kommt es vor, dass gerade ältere Personen, die alleine in einer 

Wohnung/Haus wohnen, über mehrere Stunden nach einem Sturz hilflos in der 

Wohnung liegen und sich dadurch vermeidbare zusätzliche Verletzungen und 

Schäden zuziehen. Viele dieser Notlagen ließen sich mit einem Hausnotrufgerät 

verhindern. Daher sind die Informationen bezüglich der Möglichkeiten des 

Hausnotrufs verstärkt zu kommunizieren. 

 

Hauswirtschaftliche Hilfen 

Die hauswirtschaftlichen Hilfen, die über einen verlässlichen Anbieter erbracht 

werden, stellen eine große Stütze für ältere Menschen dar. Es ist zu prüfen, ob über 

niedrigschwellige Dienste eine Erweiterung durch nachbarschaftliche Hilfestellungen 

bzw. über den Einsatz von Jugendlichen möglich ist. Hierfür muss eine geeignete 

Stelle gefunden werden, die die Koordination dieser Dienste übernimmt.  

 

Besuchsdienste 

Die Besuchsdienste für Senioren leisten eine wichtige Aufgabe. Anzuregen wäre, 

dass die reinen Krankenhausbesuchsdienste auf Besuchsdienste, die nach Hause 

kommen, aufmerksam machen. Krankenhausbesuche sind wichtig und sinnvoll, die 

Einsamkeit beginnt jedoch oft nach der Rückkehr, wenn die Person auf sich allein 

gestellt ist und evtl. krankheitsbedingt nicht mehr oder noch nicht so mobil ist und 

damit die Sozialkontakte eingeschränkt werden. Daher leisten gerade die Besuchs-

dienste, welche Personen im häuslichen Umfeld aufsuchen, einen großen Beitrag die 

Isolation älterer Menschen zu mindern. Dieses Angebot muss unbedingt aufrecht-

erhalten und weiter ausgebaut werden.  

 

Betreutes Wohnen zu Hause 

Betreutes Wohnen zu Hause bietet ein flexibles Angebot, das sicher noch weiter 

ausgebaut werden kann. Die Angebote sind teilweise noch wenig bekannt. Eine 
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Kooperation der Anbieter mit dem Besuchsdienst für Senioren, der Nachbarschafts-

hilfe etc. ist anzustreben, um den Kostenrahmen für die Nutzer niedrig zu halten.  

 

Fahrdienste 

Der Fahrdienst ist für die gesellschaftliche Teilhabe von Personen, die ohne fremde 

Hilfe ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, sehr wichtig. Daher muss dieses 

Angebot auf jeden Fall erhalten bleiben. Allerdings fehlt die ausreichende Information 

über das Angebot. Die Öffentlichkeitsarbeit muss diesbezüglich verstärkt werden  

 

Sanitätshäuser 

Die Versorgung wird als ausreichend angesehen, da der freie Markt diesen Bereich 

regelt.  

 

Handwerkerhilfsdienst 

Dieses Angebot war für ältere Menschen, die sich bei kleineren handwerklichen 

Hilfestellungen keinen Rat wussten, eine wichtige Ergänzung. Aufgrund der zuneh-

mend alleinlebenden älteren Menschen, die wenig Kontakte nach außen haben und 

trotz gesundheitlich und körperlicher Einschränkungen in ihrer eigenen Wohnung 

bleiben, wird ein Bedarf für diesen Dienst gesehen. Daher sollte nach Möglichkeiten 

gesucht werden, diesen wieder zu etablieren. 

 

4.2.3.3 Umsetzung / Maßnahmen  

Seniorentreffs / Mahlzeitendienste / Essen auf Rädern 

Der Zuschuss zum Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ kann kurzfristig auf die 

Heime in Kaufbeuren ausgeweitet werden. Über Informationen von Multiplikatoren 

wie Seniorengruppenleiter kann dieses Angebot noch weiter bekannt gemacht 

werden. Senioren, die Anspruch auf Wohngeld haben, können die Information mit 

den Wohngeldunterlagen erhalten. Dieser Personenkreis erfüllt normalerweise die 

Voraussetzungen für den Zuschuss „Essen auf Rädern“.  

 

Hausnotruf 

Über ambulante Pflegedienste, Nachbarschaftshilfe und Besuchsdienste kann auf 

den Hausnotruf aufmerksam gemacht werden. Aber auch hauswirtschaftliche Dienste 

wie z. B. die Nachbarschaftshilfe sollten auf diese Möglichkeit hinweisen. Mit dem 
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MDK sind Gespräche zu führen, wie weit bei der Begutachtung der 

Pflegebedürftigkeit im Rahmen der Beratung auf dieses Hilfsmittel hingewiesen wird.  

 

Hauswirtschaftliche Hilfen 

Hauswirtschaftliche Hilfen werden großteils über den freien Markt geregelt. Neben 

der Nachbarschaftshilfe gibt es eine Reihe von privaten Anbietern und selbst 

organisierte Haushaltshilfen. Die Senioren können im Rahmen der Seniorenberatung 

über die verschiedenen Angebote informiert werden. 

 

Es ist anzuregen, dass über Kirchen und Schulen Jugendliche gefunden werden, die 

niedrigschwellige Einkaufsdienste übernehmen. Die Koordination ist einer 

geeigneten Stelle zu übertragen. Von den Auszubildenden der Stadt Kaufbeuren ist 

ein entsprechendes Projekt geplant.  

 

Besuchsdienste 

Die Besuchsdienste müssen weiter ausgebaut werden. Zusätzliche Ehrenamtliche 

sind zu gewinnen. Das Angebot muss über Presse und Seniorengruppen bekannt 

gemacht werden. Einmal jährlich soll ein Treffen der Verantwortlichen für die 

unterschiedlichen Besuchsdienste unter Federführung des Seniorenbeauftragten 

stattfinden, um diese Arbeit abzustimmen und die Besuche zu koordinieren.  

 

Betreutes Wohnen zu Hause 

Gemeinsam mit den Verantwortlichen sollte überlegt werden, wie das Angebot des 

betreuten Wohnens zu Hause bekannt gemacht werden kann. Da dieses Angebot 

auch als Ergänzung zu bestehenden Hilfestellungen gesehen werden kann, soll eine 

bessere Vernetzung mit anderen Angeboten erfolgen. Der Kostenrahmen ist so zu 

gestalten, dass das Angebot auch für Personen mit geringerem Einkommen 

finanzierbar ist. Viele ältere Menschen müssen mit geringen Renten auskommen und 

sind auf wirtschaftliche Haushaltsführung angewiesen. Wenn die Preise durch 

Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen reduziert werden könnten wäre dies sicher ein 

Garant für steigende Nachfrage.  
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Fahrdienste 

In Rundschreiben können Leiterinnen und Leiter von Seniorengruppen auf die 

Angebote der Fahrdienste sowie auf die Bezuschussungsmöglichkeit durch den 

Bezirk aufmerksam gemacht werden. Gegebenenfalls müssen Ehrenamtliche 

gefunden werden, die bei der Beantragung der Zuschüsse für Seniorinnen und 

Senioren helfen, da das Verfahren relativ kompliziert ist. 

 

Sanitätshäuser 

Es wird in diesem Bereich kein Bedarf gesehen, weitere Schritte zu unternehmen.  

 

Handwerkerhilfsdienst 

Das bestehende Konzept wird wieder aufgegriffen. Da die Zahl der älteren 

Menschen, die auf Hilfestellungen angewiesen sind, zunimmt, wird in diesem Bereich 

Handlungsbedarf gesehen. Das bestehende Konzept kann ohne größere Anpassun-

gen übernommen werden. Mit möglichen Koordinatoren des 

Handwerkerhilfsdienstes, wie z. B. das Generationenhaus, sind Gespräche zu 

führen, um das Angebot wieder aufleben zu lassen.  

 

4.2.4 Besondere Wohnformen / Modellprojekte 

 

Spezielle Wohnformen für hilfs- und pflegebedürftige ältere Menschen können für 

Seniorinnen und Senioren eine alternative Wohnform zwischen häuslicher 

Pflege/Betreuung und vollstationärer Pflege (Heim) darstellen. Es gibt viele ver-

schiedene Modelle, die hier nur beispielhaft erwähnt werden können. So gibt es z. B. 

Generationenwohnen, Wohngemeinschaften für Menschen mit besonderen 

Erkrankungen, Demenzwohngruppen, ... 

 

Leben hilfs- und pflegebedürftige Personen als Mieter im geeigneten Wohnumfeld 

(Haus, große Wohnung) zusammen und werden in ihrer eigenen Häuslichkeit von 

einem selbst gewählten ambulanten Pflegedienst versorgt, spricht man beispiels-

weise von ambulant betreutem Wohnen. Die Versorgung orientiert sich am 

tatsächlichen Pflegebedarf und ist auf die Gestaltung eines vertrauten "normalen" 

Alltages ausgerichtet. Ohne den Einsatz qualifizierter Präsenzkräfte ist dies aller-

dings nicht zu verwirklichen.  
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Die Eigenständigkeit der Pflegebedürftigen und die Möglichkeiten der Mitgestaltung 

von Angehörigen stehen in solchen Konzepten im Vordergrund. Die Lebens- und 

Pflegequalität soll möglichst hoch gehalten werden. 

 

Unerlässlich für eine solche Wohngemeinschaft ist ein Gremium, das Ent-

scheidungen für das Zusammenleben trifft und die Einhaltung von Regeln überwacht. 

Dieses Gremium kann aus Bewohnern und / oder deren gesetzlichen Betreuern bzw. 

Bevollmächtigten bestehen. 

 

4.2.4.1 Ist-Analyse 

Als spezielle Wohnform für ältere Menschen gibt es seit 2002 in der Blauen Blume 

Schwaben, Zentrum für psychische Gesundheit im Altern, eine Wohngemeinschaft 

für vier Personen. Im Dachgeschoss der Einrichtung sind vier Einzelzimmer, eine 

Gemeinschaftsküche, Bad und Gemeinschaftsraum, untergebracht.  

 

Weitere Wohngemeinschaften bzw. Wohnprojekte sind derzeit nicht bekannt.  

 

Die alternativen Wohn- und Betreuungskonzepte sind nur umsetzbar, wenn aus-

reichend finanzielle Mittel bei den Bewohnern vorhanden sind. In der Regel ist diese 

Versorgung kostspieliger, da z. B. Leerstände in der Wohngemeinschaft von allen 

Beteiligten finanziell mitgetragen werden müssen und die Personalkosten für die 

Betreuungskräfte hoch sind. Darüber hinaus sind die Angehörigen stark gefordert. 

Eine Wohngemeinschaft funktioniert in der Regel nur dann, wenn sich die 

Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner engagiert an der Betreuung be-

teiligen und im Rahmen der Bewohnervertretung einbringen.  

 

4.2.4.2 Ziele 

Aufgrund der Vielfältigkeit der Angebote können zu diesem Punkt keine konkreten 

Ziele festgelegt werden. Neue Wohnformen werden erst dann entstehen, wenn ein 

entsprechender Bedarf festgestellt wird und sich eine Initiative gründet oder eine 

Institution bereit erklärt, eine entsprechende Wohnform anzubieten.  
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Im Rahmen der Begleitung und Vermittlungstätigkeit kann von Seiten der Stadt 

Unterstützung angeboten werden. Finanzielle Förderungen sind über Modellprojekte, 

die derzeit diesbezüglich angeboten werden, auszuschöpfen. Die Vorgaben des 

PflegWoqG und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sind zu berück-

sichtigen. 

 

4.2.4.3 Umsetzung / Maßnahmen 

Bei der Errichtung ambulant betreuter Wohngemeinschaften müssen die Kriterien 

des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PflegWoqG) eingehalten werden um eine 

klare Abgrenzung zur vollstationären Einrichtung zu gewährleisten. 

 

Die Stadt Kaufbeuren stellt über den Fachbereich Pflege- und Behinderten-

einrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA), früher Heimaufsicht, den 

Seniorenbeauftragten und den Seniorenbeirat Anlaufstellen und Beratungs-

möglichkeiten für Interessenten bereit. Wenn sich Träger für den Aufbau einer 

speziellen Wohnform für ältere Menschen finden, wird die Stadt diese Idee im 

Rahmen der Beratung unterstützen. Gegebenenfalls können Kontakte zu Beratungs-

stellen, Ministerien und Regierung hergestellt werden.  
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DIE HANDLUNGSFELDER 4.3 BIS 4.12 UND DAS KAPITEL 5 

WERDEN NOCH ERSTELLT 

 

4.3 Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung 

4.4 Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit 

4.5 Präventive Angebote 

4.6 Gesellschaftliche Teilhabe 

4.7 Bürgerschaftliches Engagement von und für 

Seniorinnen und Senioren 

4.8 Betreuung und Pflege 

4.9 Unterstützung pflegender Angehöriger 

4.10 Angebote für besondere Zielgruppen 

4.11 Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung 

4.12 Hospiz- und Palliativversorgung 

 

5 Ausblick: Umsetzung und Evaluation 
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6 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

AGSG: Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 

AVPflegeVG:  Verordnung zur Ausführung des Elften Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB XI) 

FQA:  Fachbereich Pflege- und Behinderteneinrichtungen – 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht (früher Heimaufsicht) 

LfStaD: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

PflegWoqG:  Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im 

Alter und bei Behinderung (Pfege- und Wohnqualitätsgesetz) 

SGB IX: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen 

SGB XI: Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung 

SGB XII:  Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 

 

 

7 LITERATURVERZEICHNIS 
 

�  Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 346/2008: Gesetz zur Regelung 

der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung (Pfege- 

und Wohnqualitätsgesetz) 

�  Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 942/2006: Gesetz zur 

Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) 

�  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: 

Bevölkerungsprognose Stadt Kaufbeuren 2006 – 2026 VarW1a-2006 

�  Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen: Kommunale Seniorenpolitik Teil 1, Teil 2 

�  Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen: Seniorenpolitisches Konzept 

�  Bertelsmann Stiftung: Demografie Wegweiser 
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�  Bundesgesetzblatt I 1994, S.1014, Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale 

Pflegeversicherung 

�  Bundesgesetzblatt 2001, S. 1046, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

�  Bundesgesetzblatt 2001 I, S. 3022, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe 

�  Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2007): Regionale Alterung in 

Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Binnenwanderungen 

�  Demografischer Wandel in Deutschland Heft 2 (2008): Auswirkungen auf 

Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern, 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.),Statistische Ämter des Bundes und der Länder,  

�  DIN CERTO (2009): Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten 

und Produkte 

�  Genesis – Online: Onlineportal des Statistischen Bundesamtes 

�  Gerontologische Reihe (2006): Betreutes Wohnen zu Hause 

�  Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 08. Dezember 2006 

�  Koordinationsstelle Wohnen zu Hause: Konzepte, Initiativen und Visionen fürs 

Alter 

�  Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA): diverse Veröffentlichungen 

�  Landeshauptstadt München und Bayerische Architektenkammer (2006): 

Wohngemeinschaft Demenz 

�  Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren: 

Arbeitsblätter „Bauen und Wohnen für Behinderte“ Nr. 2, Barrierefreie 

Wohnungen, 2001 

�  Oberste Baubehörde im bayerischen Staatsministerium des Inneren(1992): Ein 

Leitfaden für Architekten, Fachingenieure und Bauherren zur DIN 18025, Teil 1 

und 2, Vergleichende Betrachtung und Erläuterungen  

�  Stadt Kaufbeuren, Erste Fortschreibung des Altenhilfeplans der Stadt 

Kaufbeuren, Oktober 2001 

�  Stadt Kaufbeuren: Statistik Kommunal 2006 – 2009 

�  Stadt Kaufbeuren: 2. Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung für die Stadt 

Kaufbeuren, Januar 2007 

�  Verein Stadtteilarbeit (2005): Wohnen im Alter – am liebsten zu Hause 
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8 Mitwirkende 
 

Die Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes war nur durch die Mitarbeit 

vieler Beteiligter möglich, die mit ihrem Fach- und Erfahrungswissen viele 

Informationen gebündelt haben. Durch den regionalen Bezug der hinzugezogenen 

Experten konnten wichtige Aussagen, die sich direkt auf die Stadt Kaufbeuren 

beziehen, getroffen werden. 

 

8.1 Arbeitsgruppe des Seniorenbeirates 

 

Ein herzliches Dankeschön den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Seniorenbeirates 

bei der Stadt Kaufbeuren, die bei der Erstellung des Altenhilfeplanes mitgewirkt hat. 

Durch ihren Sachverstand und die Erfahrungen haben sie maßgeblich zum Gelingen 

dieses Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes mitgewirkt. Der Arbeitsgruppe gehören 

an:  

�  Frau Marianne Baur, Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 

�  Frau Ingrid Bischoff, Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 

�  Frau Sonja Goldemund, Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 

�  Frau Helga Ilgenfritz, Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 

�  Herr Johannes Keppeler, Stadt Kaufbeuren 

�  Herr Peter Kloos, Stadt Kaufbeuren 

�  Herr H. Jürgen Rohner, VdK 

�  Herr Karl-Heinz Wenzel, Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 
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8.2 Hinzugezogene Experten 

 

In verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsrunden haben an der Erstellung des 

Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes eine Vielzahl von Experten aus den 

verschiedensten Fachgebieten mitgewirkt. Ihnen an dieser Stelle vielen Dank für Ihre 

Mitarbeit. 

�  Hubert Eibner Handlungsfeld Wohnen 

�  Josef Eberhard Handlungsfeld Wohnen 

�  Gerhard Heiligensetzer Handlungsfeld Wohnen 

�  Gerhard Stolzenberger Handlungsfeld Wohnen 

�  Eva Ziegler  Handlungsfeld Wohnen 

 

8.3 Weitere Beteiligte 

 

�  Die Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes der Stadt Kaufbeuren 

wurde fachlich von Frau Sabine Wenng, Institut Arbeitsgruppe für Sozialplanung 

und Altersforschung (AfA) GbR, München, begleitet. Ihr an dieser Stelle vielen 

Dank für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.  

�  Beim lokalen Bürgerforum wurden am 19.09.2009 Leiterinnen und Leiter von 

Seniorengruppen zu Wünschen und Erwartungen an die Seniorenarbeit in 

Kaufbeuren befragt. Die Ergebnisse dieser Tagung sind mit in die Ausführungen 

des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes eingeflossen.  

�  92 Seniorinnen und Senioren, die an der Seniorenbefragung teilgenommen 

haben.  

�  Auszubildende der Stadt Kaufbeuren, die die Seniorenbefragung durchgeführt 

haben.   
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8.4 Verantwortlich für den Inhalt und Copyright: 

 

Stadt Kaufbeuren, Seniorenbeauftragter 

Kaiser-Max-Str. 1 

87600 Kaufbeuren 

Ansprechpartner: 

Johannes Keppeler, Tel 08341/8338 
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9 Anhang 
 

9.1 Seniorenbefragung Wohnen - Fragebogen 

BEFRAGUNG SENIORENPOLITISCHES GESAMTKONZEPT 
 
1. Wohnen: 
 
1.1. Objektive Wohnsituation 
1.1.1. Wie viele Personen gehören zu dem Haushalt in dem Sie leben? 
 
�  1- Person 
�  2- Personen 
�  3- Personen 
�  4- u. mehr Personen 
 
1.1.2. Wie viele Zimmer umfasst der Haushalt in dem Sie leben? 
 
�  1 Zimmer-Appartement 
�  1 Zimmer, Küche, Bad  
�  2 Zimmer, Küche, Bad 
�  3 Zimmer und mehr, Küche, Bad 
�  auf einer Ebene 
�  mehrere Ebenen 
 
 
1.1.3. Wie wird Ihr/e Wohnung / Haus beheizt? 
 
�  Einzelöfen (Holz, Kohle, Öl) 
�  Einzelöfen (Gas-, Elektro-, zentrale Ölversorgung) 
�  Zentralheizung 
 
1.1.4. Wie hoch sind die monatlichen Belastungen für das Wohnen inklusive Nebenkosten? 
 
�  keine 
�  unter 200 �  
�  200 – 300 �  
�  301 – 400 �  
�  401 – 500 �  
�  501 – 600 �  
�  601 – 700 �  
�  701 – 800 �  
�  über 800 �  
 
1.1.5. Wie ist der Zugang zu den Wohnräumen vom nächstgelegenen Gehsteig? 
 
�  barrierefrei oder Aufzug, der ohne Stufen erreichbar ist 
�  1 – 3 Stufen 
�  Treppen (1. Stock) 
�  Treppen (2. Stock) und mehr 
 
1.1.6 Bitte geben Sie an, ob Sie von Ihrer Wohnung aus die unten aufgeführten Orte (Lebensmittelladen, Geldinstitut ...) zu Fuß, 
mit dem Auto, mit dem Bus oder eventuell gar nicht erreichen können. Falls Sie eine der aufgeführten Institutionen nicht 
benötigen, kreuzen Sie dies bitte in der letzten Spalte an.  
 
Folgenden Institutionen erreiche ich: zu Fuß mit dem  

Auto 
mit dem 
Bus 

gar nicht benötige ich 
nicht 

Lebensmittelladen �  �  �  �  �  
Geldinstitut/Geldautomat �  �  �  �  �  
Post/Postagentur �  �  �  �  �  
Hausarzt �  �  �  �  �  
Apotheke �  �  �  �  �  
Kulturelle Angebote �  �  �  �  �  
Altenstätte oder Altenclub �  �  �  �  �  
Gaststätte �  �  �  �  �  
Cafe �  �  �  �  �  
Bushaltestelle �  �  �  �  �  
Mehrfachnennungen möglich 
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1.2. Subjektive Bewertung der Wohnsituation 
1.2.1. Was beanstanden Sie an der Wohnung / dem Haus? 
 
�  viel Arbeit, weil zu groß 
�  keine Zentralheizung, schlechte Beheizung 
�  Treppensteigen (Stufen, Türschwellen) 
�  kein Balkon / Terrasse 
�  Sonstiges _____________________________________________________  
�  keine Beanstandungen 
Mehrfachnennungen möglich 
 
1.2.2. Was beanstanden Sie an der Lage Ihrer/es Wohnung / Hauses? 
 
�  Verkehrslärm 
�  große Entfernung zum Einkaufen 
�  große Entfernung zu Bekannten und Verwandten 
�  weit abgelegen / zu einsam 
�  keine Beanstandungen 
�  Sonstiges _____________________________________________________  
Mehrfachnennungen möglich 
 
 
1.2.3. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien für die Wohnsituation? 
 
   sehr                                                                   nicht 

wichtig       �         wichtig            �          wichtig 
Nachbarschaft in gleicher Altersgruppe �               �               �                  �               �  
Nachbarschaft in mehreren Generationen �               �               �                  �               �  
Pflege gut möglich �               �               �                  �               �  
gut erreichbare Infrastruktur �               �               �                  �               �  
1-Zimmer-Apartement �               �               �                  �               �  
1-Zimmer, Küche, Bad �               �               �                  �               �  
2-Zimmer, Küche, Bad �               �               �                  �               �  
3- und mehr Zimmer, Küche Bad �               �               �                  �               �  
ruhige Lage �               �               �                  �               �  
zentrale Lage �               �               �                  �               �  
Sonstiges ________________________ �               �               �                  �               �  
Mehrfachnennungen möglich 
  
 
 
2. Hauswirtschaftliche Versorgung und Versorgungsbedarf 
 
2.1. Welche Tätigkeiten können von Ihnen oder anderen Mitgliedern Ihres Haushaltes erledigt werden?  
 
�  Wohnung / Haus aufräumen 
�  Wohnung / Haus reinigen 
�  Fenster putzen 
�  Vorhänge aufhängen 
�  Bad putzen 
�  Wäsche waschen 
�  Wäsche bügeln 
�  Geschirr spülen 
�  beheizen (inklusiv Brennmaterial holen) 
�  Zubereitung von Frühstück 
�  Zubereitung von Mittagessen 
�  Zubereitung von Abendessen 
�  Gartenarbeit / Schneeräumen 
�  Müll wegbringen 
�  Einkaufen 
Mehrfachnennungen möglich 
 
2.2. Wie oft pro Woche erhält Ihr Haushalt Hilfe bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten? 
 
�  nie (weiter bei 3.) 
�  unregelmäßig / je nach Bedarf 
�  bis zweimal 
�  bis viermal 
�  mehr als viermal 
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2.3. Von wem erhalten Sie diese Hilfe? 
 
�  Angehörige 
�  Bekannte 
�  private Haushaltshilfe 
�  Nachbarschaftshilfe 
�  ambulante Dienste 
 
 
3. Pflegebedürftigkeit und pflegerische Versorgung 
 
3.1. Erhalten Sie pflegerische Versorgung? 
Wenn ja, durch wen 
�  ambulanter Dienst 
�  Angehörige  
�  sonstige Hilfen  
 
3.2. Haben Sie die Pflegestufe? 
 
�  keine 
�  I 
�  II 
�  III 
 
3.3. Was würde Ihnen den Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung erschweren? 
 
�  Aus der eigenen Wohnung / Haus ausziehen 
�  Verlust der nachbarschaftlichen Kontakte 
�  finanzielle Situation wegen der Heimkosten 
�  sich in Abhängigkeit begeben 
Mehrfachnennungen möglich 
 
 
4. Sozialkontakte 
 
4.1. Objektive Kontaktsituation 
4.1. Wie oft pro Woche haben Sie persönlichen Kontakt zu Personen, die außerhalb Ihres Haushaltes wohnen? 
 
�  nie 
�  bis zu 1 mal 
�  2 - 3 mal 
�  4 - 5 mal 
�  6 - 10 mal 
�  über 10 mal 
 
4.2. Mit wem bestehen die Kontakte? 
 
�  Kinder / Verwandte 
�  Nachbarn / Bekannte 
�  Arzt 
�  während des Einkaufens 
Mehrfachnennungen möglich 
 
4.3. Besuchen Sie Veranstaltungen von Vereinen oder Gruppen (z. B. Frauenbund)? 
 
�  regelmäßig 
�  unregelmäßig 
�  gar nicht 
 
4.4. Besuchen Sie kulturelle Veranstaltungen (z. B. Theater, Konzert, Kino)? 
 
�  regelmäßig 
�  unregelmäßig 
�  gar nicht 
 
4.5. Wenn gar nicht: warum? 
 
�  zu viele Leute 
�  mir gefallen die Angebote nicht 
�  zu laut  
�  der Veranstaltungsort ist schlecht / nicht erreichbar 
�  Begleit-/Fahrdienst fehlt  
�  sonstiges ________________________ 
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4.6. Wie oft haben Sie pro Woche telefonische Kontakte? 
 
�  nie 
�  bis zu 3 mal 
�  4 - 5 mal 
�  6 - 10 mal 
�  über 10 mal 
�  keine Angaben 
 
4.7. Mit wem haben Sie telefonische Kontakte? 
 
�  Familie 
�  Verwandte 
�  Freunde 
�  sonstige Kontakte  
Mehrfachnennungen möglich 
 
 
5. Allgemeine Informationen 
5.1. Wie alt sind Sie? 
 
�  80 - 84 Jahre 
�  85 - 89 Jahre 
�  90 Jahre und älter 
 
5.2. Geschlecht 
 
�  weiblich  
�  männlich 
 
5.3. Zu wie vielen Kindern haben Sie Kontakt? 
 
�  keine Kinder 
 regelmäßig unregelmäßig nie 
1 Kind    
2 Kinder    
3 Kinder    
4 Kinder    
mehr als 4 Kinder    
 
5.4. Innerhalb welcher Zeit können die Kinder, zu denen Sie Kontakt haben, Sie besuchen? 
 
�  bis 30 Minuten 
�  bis 2 Stunden 
�  2 bis 4 Stunden 
�  länger als 4 Stunden 
Mehrfachnennungen möglich 
 
5.5. In welchem Stadtteil wohnen Sie? 
 
�  Hirschzell  
�  Kaufbeuren 
�  Kemnat 
�  Neugablonz 
�  Oberbeuren  
 
 
6. Allgemeine Fragen 
 
Was wünschen Sie sich als Seniorin/Senior in Kaufbeuren? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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9.2 Adressen 

 

�  Stadt Kaufbeuren, Abteilung Arbeit und Soziales, Kaiser-Max-Str. 1, 87600 

Kaufbeuren, Tel. 437-346 

�  Seniorenbüro der Stadt Kaufbeuren, Baumgarten 32, 87600 Kaufbeuren,  

Tel. 8338, e-mail: senioren@kaufbeuren.de 

�  Seniorenbeirat bei der Stadt Kaufbeuren, Kaiser-Max-Str. 1, 87600 Kaufbeuren, 

e-mail: seniorenbeirat@kaufbeuren.de 

 


